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entsendenden Gemeinderat und einen Stellvertreter zu 
benennen. 

§ 8 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über alle 
Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit nicht einzelne 
Aufgaben dem Vorsitzenden durch Gesetz oder durch die 
Verbandssatzung zugewiesen sind. 
 

§ 9 
Einberufung der Sitzungen und Geschäftsordnung der 

Verbandsversammlung 
 
(1)   Der Verbandsvorsitzende beruft die 

Verbandsversammlung mit mindestens einwöchiger 
Einladungsfrist zu den Sitzungen ein. Die Einladung 
muss schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
erfolgen. In dringenden Fällen bedarf es keiner 
Fristsetzung. 
 

(2)  Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, so oft es 
die Verbandsgeschäfte erfordern, mindestens jedoch 
einmal im Jahr. Sie muss einberufen werden, wenn 
eine Mitgliedsgemeinde dies unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstandes beantragt. Der 
Verhandlungsgegenstand muss zum Aufgabenkreis 
des Zweckverbandes gehören. 

 
(3)  Der Verbandsvorsitzende eröffnet, leitet und schließt 

die Verhandlungen der Verbandsversammlung. Er 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. 

 
(4)  Für die Sitzungen gelten die Bestimmungen des 

Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
(5) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der 

Verbandsversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie muss die Namen der Anwesenden, die 
Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die 
Abstimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut 
der Beschlüsse enthalten. Die Niederschrift ist vom 
Verbandsvorsitzenden, den Bürgermeistern der 
anderen Mitgliedsgemeinden und dem Schriftführer zu 
unterzeichnen. Den Mitgliedsgemeinden ist eine 
Niederschrift zukommen zu lassen. 

 
§ 10 

Beschlussfassung in der Verbandsversammlung 
 

(1)  Die Verbandsversammlung kann nur in einer 
ordnungsgemäß einberufenen Sitzung beraten und 
beschließen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 
2 Mitgliedsgemeinden ordnungsgemäß vertreten sind. 

(2)  Jede Mitgliedsgemeinde hat in der 
Verbandsversammlung zwei Stimmen. Die Stimmen 
einer Mitgliedsgemeinde können nur einheitlich 
abgegeben werden. Stimmführer der 
Mitgliedsgemeinde ist der Bürgermeister. 

(3)  Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden sind bei der 
Stimmabgabe an die entsprechenden 
Gemeinderatsbeschlüsse gebunden. 

(4)  Die Verbandsversammlung stimmt in der Regel offen 
ab und fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, 
soweit diese Verbandssatzung nichts anderes 
bestimmt. Der Vorsitzende hat Stimmrecht. 
Stimmenthaltung gilt als Zustimmung. 
Stimmgleichheit gilt als Ablehnung. 

§ 11 
Verbandsvorsitzender 

 
(1)   Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den 

Verbandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter auf 
die Dauer von 5 Jahren. Scheidet ein Gewählter aus 
der Verbandsversammlung aus, so endet auch sein 
Amt als Vorsitzender oder Stellvertreter. Für den Rest 
der Amtszeit des Ausgeschiedenen ist ein Nachfolger 
zu wählen. Bis zur Neuwahl nach Satz 1 nehmen der 
bisheriger Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter 
ihr Amt weiter wahr. 

 
(2)  Neuwahlen sind nach Ablauf der Amtszeit oder bei 

vorzeitigem Ausscheiden innerhalb von 8 Wochen 
durchzuführen. 

 
(3)    Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der 

Verbandsversammlung und leitet die Verwaltung des 
Zweckverbandes. Ihm obliegt die Aufsicht über die 
Bediensteten. Er vertritt den Zweckverband nach 
außen und vollzieht die Beschlüsse der Verbands-
versammlung. Der Verbandsvorsitzende erledigt in 
eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung. 

 
(4)    Soweit der Verbandsvorsitzende nicht ohnehin nach 

dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) 
und aufgrund dieses Gesetzes nach der 
Gemeindeordnung (GemO) zuständig ist, entscheidet 
er über 

 
a) Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, ins 

besondere über die Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen bis zu 60.000,-- € im Einzelfall, 

b) die Anstellung und Entlassung von 
Aushilfskräften, 

c) über- und außerplanmäßige Ausgaben, wenn der 
Zweckverband dazu verpflichtet ist und ein 
Aufschub erhebliche Nachteile mit sich bringen 
würde. Die Verbandsversammlung ist in der 
nächsten Sitzung darüber zu unterrichten. 

(5)  In dringenden Angelegenheiten, die nicht bis zu einer 
Verbandsversammlung aufgeschoben werden können, 
entscheidet der Verbandsvorsitzende anstelle der 
Verbandsversammlung. Die Gründe für die 
Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind der 
Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung 
mitzuteilen. 

 
§ 12 

Beiziehung von Sachverständigen 
 

(1)  Der Verbandsvorsitzende kann Sachverständige für 
Beratungen und zu Sitzungen der 
Verbandsversammlung zuziehen. 

 
(2)  Die Mitgliedsgemeinden können die Zuziehung von 

Sachverständigen zu den Sitzungen beantragen. 
Diesen Anträgen ist, soweit sie nicht gegen die 
Interessen des Zweckverbandes verstoßen, zu 
entsprechen. 

 
(3)  Die Kosten für die Sachverständigen werden vom 
Zweckverband getragen. 
 

 
 
 

§ 13 
Bedienstete 

 
Der Verbandsvorsitzende ist zuständig für die Einstellung, 
Eingruppierung und Beendigung von 
Beschäftigungsverhältnissen. Die Entscheidungen werden 
einmal jährlich der Verbandsversammlung berichtet. 
 

§ 14 
Geschäftsführung  

 
(1)  Die Geschäftsführung des Zweckverbandes obliegt 

einem Geschäftsführer, der von der 
Verbandsversammlung bestellt wird. Er ist 
ehrenamtlich oder nebenamtlich tätig. 

 
(2)  Die Geschäftsführung umfasst neben der Erledigung 

der Aufgaben der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
auch die Schriftführung in der Verbandsversammlung. 

 
(3)  Durch eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung 

der Verbandsversammlung bedarf, kann der 
Verbandsvorsitzende Aufgaben aus seinem 
Zuständigkeitsbereich dem Geschäftsführer zur 
dauernden Erledigung übertragen, insbesondere 

 
a) den Vollzug von Beschlüssen der 

Verbandsversammlung sowie die Erledigung von 
Entscheidungen des Verbandsvorsitzenden,  

b) die Erledigung von Geschäften der laufenden 
Verwaltung und Betriebsführung, 

c) die Vertretung des Zweckverbandes in Geschäften 
der laufenden Verwaltungsführung. 

(4)  Der Verbandsvorsitzende hat dem Geschäftsführer 
allgemein oder im Einzelfall Weisungen zu erteilen. 

 
(5)  Der Geschäftsführer hat den Verbandsvorsitzenden 

über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes 
rechtzeitig und laufend zu unterrichten. 

 
(6)  Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit eine 

Aufwandsentschädigung oder Vergütung, deren Höhe 
nach der Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit von der 
Verbandsversammlung festzusetzen ist. 

 
§ 15 

Kassenverwaltung 
 
(1)  Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden 

durch die Stadt Waldshut-Tiengen, federführend 
durch den Kämmerer,  durchgeführt.  Hierfür hat die 
Stadt Waldshut-Tiengen einen separaten Mandanten 
des eingesetzten Buchführungsprogrammes 
eingerichtet. Die Kosten hierfür werden über 
Sachkostenbeiträge mit dem Abwasserverband 
abgerechnet.  

(2)  Der Kassenverwalter ist für die ordnungsgemäße 
Kassen- und Rechnungsführung verantwortlich. Er hat 
die Kassengeschäfte abzuwickeln (siehe DA für die 
Verbandskasse) und zusammen mit dem 
Geschäftsführer den Haushaltsplan aufzustellen. Für 
den Kassenverwalter trifft § 14  Absatz 4 sinngemäß 
zu. 

 
(3)  Die Aufsicht über die Verbandskasse übt der 

Verbandsvorsitzende aus. Ihm obliegt auch die 
Eigenprüfung nach den Bestimmungen der 

Gemeindeprüfungsordnung; die Prüfung kann er auch 
durch Fachkräfte vornehmen lassen. 

 
§ 16  

Entschädigung der Verbandsorgane 
 

(1)  Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für 
die Teilnahme an den Sitzungen und an 
Dienstgeschäften außerhalb der Sitzungen eine 
Entschädigung nach der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der 
jeweils geltenden Fassung.  

 
(2)  Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter 

erhalten eine Aufwandsentschädigung nach der 
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit in der jeweils geltenden Fassung.  

 
§ 17 

Geltung der Gemeindeordnung, Satzungsrecht 
 

(1)  Wenn und soweit das Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit sowie diese Satzung keine 
besonderen Vorschriften treffen, findet die 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend Anwendung. 

 
(2)  Für die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 

des Zweckverbandes gelten die Bestimmungen des 
Gesetzes zur Neuordnung des 
Gemeindewirtschaftsrechtes in der jeweils geltenden 
Fassung.  

 
(3)  Der Zweckverband kann die Benutzung seiner 

öffentlichen Einrichtung sowie die Erhebung von 
Gebühren und Beiträgen durch Satzung regeln.  

 
§ 18 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

(1)  Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes 
werden durch Einrücken mit vollem Wortlaut in das 
„Amtliche Mitteilungsblatt“ jeder Mitgliedsgemeinde 
durchgeführt. Sie treten am Tage nach der letzten 
Veröffentlichung in Kraft, wenn kein anderer Zeitpunkt 
bestimmt ist.  

 
(2)  Öffentliche Auslegungen des Zweckverbandes 

erfolgen in der Geschäftsstelle, wenn nichts anderes 
bestimmt ist.  

 
§ 19 

Ausscheiden einzelner Mitglieder 
 

(1)  Ein einzelnes Mitglied kann auf Antrag nur mit 
Zustimmung aller übrigen Mitgliedsgemeinden unter 
den von der Verbandsversammlung festzulegenden 
näheren Bedingungen aus dem Zweckverband 
ausschneiden. 

 
(2)  Das ausscheidende Mitglied haftet für die bis zu 

seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten 
des Zweckverbandes weiter. Einen Rechtsanspruch 
auf Beteiligung am Verbandsvermögen hat es nicht; 
jedoch kann die Verbandsversammlung beschließen, 
dem ausscheidenden Mitglied eine Entschädigung zu 
gewähren.  

 
 


